
Zur politischen Erfassung der Innerschweiz im Hochmittelalter 495 

schaftlich genutzten Räume und die von ihnen erfaßten Gebiete 
an diese strittigen Bezirke anstießen, diese also das natürliche Aus­
weitungsgebiet der Schwyzer darstellten. Daraus ergibt sich um­
gekehrt, daß das Kloster Einsiedeln in der wirtschaftlichen Ein­
beziehung des ihm zu Beginn des 11. Jahrhunderts zugewiesenen 
Raumes noch nicht bis zu dessen Grenzen vorgedrungen war, 
während die Schwyzer in der nutzenden Erschließung der Bergwelt 
bereits über die Kämme der Gebirgskette, die im Norden das Tal 
von Schwyz einsäumte, hinübergegangen waren. Daß es sich dabei 
um Alpen drehte, würde sich, wenn es nicht an sich schon selbst­
verständlich wäre, auch aus der Pertinenzformel des Diploms von 
1114 ergeben, in dem alpes ausdrücklich an erster Stelle eingefügt 
sind.

Noch einmal wurde 1114 der Markenstreit zugunsten von Ein­
siedeln entschieden, ohne daß er, der aus der natürlichen räumlichen 
Ausdehnung der Schwyzer entstanden war, damit sein Ende ge­
funden hätte. Der Drang von Schwyz her nach den für die Berg­
bewohner lebensnotwendigen Alpen, der bei einem Anwachsen der 
Bevölkerung immer stärker wurde, ließ die Auseinandersetzung mit 
Einsiedeln nicht zur Ruhe kommen. Die gleichen Voraussetzungen 
wie 1114 begegnen in der Urkunde Konrads III. von 1143, und sie 
liegen auch der Entscheidung des Jahres 1217 zugrunde. Nach der 
Angabe des Grenzverlaufs von 1143 1) waren die Schwyzer damals 
im Flußgebiet der Biber mit Einsiedeln in Konflikt geraten, während 
es sich 1217 2) um die Alpen im Amseltal, im obersten Sihltal und 
an der Waag zwischen Ober- und Unteriberg drehte. Die Entschei­
dung Konrads III. hielt noch die alten Grenzen für Einsiedeln 
aufrecht, 1217 aber trug der Schiedsrichter, Graf Rudolf von Habs­
burg, bei Schlichtung des dreijährigen mit großer Erbitterung aus­
getragenen Streites den tatsächlichen Erfordernissen mehr Rech­
nung, indem er einen Teil den Schwyzern als Besitz, einen anderen 
Teil des von ihnen okkupierten Landes als gemeinsame Weide­
bezirke mit Einsiedeln zuwies.

Für die Bewohner von Schwyz war der Besitz der nötigen Alpen 
ein dringendes Erfordernis; deshalb stießen sie im Verlauf des 11. 
und 12. Jahrhunderts immer weiter in die noch nicht erfaßten Teile 
des Gebirges vor. Das Tempo der Gebietserschließung von Seiten
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